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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-163/02 R 

1. Die Frage der Zulässigkeit der Klage ist 
grundsätzlich nicht im Verfahren der 
einstweiligen Anordnung zu prüfen, 
um der Entscheidung in der Haupt
sache nicht vorzugreifen. Es kann je
doch, wenn die offensichtliche Un
zulässigkeit der dem Antrag auf einst
weilige Anordnung zugrunde liegenden 
Klage geltend gemacht wird, er
forderlich sein, festzustellen, ob An
haltspunkte dafür vorliegen, dass die 
Klage dem ersten Anschein nach zu
lässig ist. 

(vgl. Randnr. 21) 

2. Die Dringlichkeit eines Antrags auf 
einstweilige Anordnung bemisst sich 
nach der Notwendigkeit, vorläufigen 
Rechtsschutz zu gewähren, damit der 
Antragsteller keinen schweren und 
nicht wieder gutzumachenden Schaden 
erleidet. Der Antragsteller ist dafür 
beweispflichtig, dass er die Ent
scheidung im Verfahren zur Haupt
sache nicht abwarten kann, ohne einen 
solchen Schaden zu erleiden. Zwar ist 
es für den Nachweis eines solchen 
Schadens nicht erforderlich, dass der 
Eintritt des Schadens mit absoluter Si
cherheit belegt wird, sondern es ge

nügt, dass dieser mit einem hinrei
chenden Grad an Wahrscheinlichkeit 
vorhersehbar ist, doch obliegt es dem 
Antragsteller, die Tatsachen zu bewei
sen, die die Erwartung eines solchen 
schweren und nicht wieder gut
zumachenden Schadens begründen 
sollen. 

Ein finanzieller Schaden, wie ihn etwa 
ein Verlust von Kunden darstellt, da er 
in einer Gewinneinbuße besteht, kann 
nur unter außergewöhnlichen Um
ständen als ein nicht oder auch nur 
schwer wieder gutzumachender Scha
den angesehen werden, da er Gegen
stand eines späteren finanziellen Aus
gleichs sein kann. 

Nach diesen Grundsätzen wäre eine 
Aussetzung des Vollzugs nur gerecht
fertigt, wenn sich der Antragsteller 
ohne die Aussetzung in einer Situation 
befände, die seine Existenz gefährden 
oder seine Marktanteile nachhaltig 
verändern könnte. 

(vgl. Randnrn. 28-31) 
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